
 

Das Amtsblatt erscheint mindestens einmal wöchentlich und ist bei folgenden Einrichtungen der Stadtverwaltung Ludwigshafen 
am Rhein erhältlich: Bürgerservice, Bismarckstraße 21, mit den Außenstellen Oggersheim, Oppau und Achtmorgenstraße 9, 
sowie in den Büros der Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher; darüber hinaus wird das Amtsblatt im Internet auf www.ludwigs-
hafen.de veröffentlicht. 
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Rechtsverordnung über das Landschaftsschutzgebiet "Roßlache" der Stadt Ludwigshafen am 

Rhein 

Die Stadtverwaltung Ludwigshafen am Rhein beabsichtigt aufgrund der §§ 22 und 26 Bundesnatur-

schutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Juli 

2022 (BGBl. I S. 1362) geändert worden ist, in Verbindung mit den §§ 12 und 13 des Landesnatur-

schutzgesetzes (LNatSchG) vom 06. Oktober 2015 (GVBl. S. 283), letzte berücksichtigte Änderung: 

zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 26.06.2020 (GVBl. S. 287), den Landschaftsraum 

"Roßlache" als Landschaftsschutzgebiet auszuweisen. 

Der Verordnungsentwurf und die dazu gehörige Karte liegen in der Zeit vom 10.10.2022 bis 11.11.2022 

bei der Stadtverwaltung Ludwigshafen – Bereich Umwelt –, Bismarckstr. 29, Zimmer 107, während 

nachfolgender Zeiten zur öffentlichen Einsichtnahme aus: 

Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag: 09-12 Uhr, Donnerstag: 09-12 Uhr und 14-15 Uhr 

Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, kann bis spätestens zwei Wochen nach 

Ablauf der Auslegungsfrist Anregungen und Einwendungen schriftlich, zur Niederschrift oder auf elekt-

ronischem Wege bei der Unteren Naturschutzbehörde vorbringen. 

Ludwigshafen am Rhein, 13.09.2022 

Stadtverwaltung Ludwigshafen am Rhein 

– Untere Naturschutzbehörde –  

gez. 

Alexander Thewalt 

Beigeordneter 

 

 

 

http://www.ludwigshafen.de/buergernah/rathaus/amtsblatt/
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Bekanntgabe gemäß § 5 Absatz 2 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

(UVPG) 

Die Stadtverwaltung Ludwigshafen am Rhein gibt als zuständige Genehmigungsbehörde bekannt, dass 

bei der folgenden, im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens beantragten 

Anlage, eine Umweltverträglichkeitsprüfung nicht durchgeführt wird.  

Antrag der Fa. BASF SE vom 31.01.2020 zur wesentlichen Änderung in der Synthesegas-Anlage  

Vorhaben: Übernahme von Lagerbehälter B 407 und Lagerung von Pyrolyseöl 

Standort der Anlage ist das Werksgelände der Fa. BASF SE, Ludwigshafen am Rhein, Carl-Bosch-

Straße 38, Bau V 240, Anlagen-Nr. 21.03, Gemarkung Oppau, Flurst.Nr. 4003/36.  

Die allgemeine Vorprüfung gemäß § 9 Abs. 3 und 4 i.V.m. § 7 des UVPG hat ergeben, dass nach 

Einschätzung der Stadtverwaltung Ludwigshafen das Vorhaben aufgrund überschlägiger Prüfung unter 

Berücksichtigung der in der Anlage 3 zum UVPG aufgeführten Kriterien keine erheblichen nachteiligen 

Umweltauswirkungen haben kann, die nach § 25 Abs. 2 UVPG bei der Zulassungsentscheidung zu 

berücksichtigen wären.  

Wesentliche Gründe der Entscheidung sind: 

• Die Emissionen der Gesamtanlage in die Luft sind so gering, dass Immissionskenngrößen nach TA 

Luft nicht zu ermitteln sind. Antragsbedingt ergeben sich keine Änderungen.  

• Der Lärm-Immissionspegelanteil am relevanten Aufpunkt entspricht den Vorgaben des Lärmschutz-

konzeptes der BASF SE. Antragsbedingt ergeben sich keine Änderungen. 

• Das anfallende Abwasser kann in der Kläranlage behandelt werden. Auswirkungen auf die Nitrifikation 

in der Kläranlage werden nicht erwartet. Die Einleitung in den Vorfluter erfolgt im Rahmen der Grenz-

werte nach der wasserrechtlichen Erlaubnis vom 30.08.2002, AZ.: 31/566-111 Fr 32/74. Antragsbedingt 

ergeben sich keine Änderungen.  

• Nicht vermeidbare Abfälle werden entsprechend den abfallrechtlichen Vorgaben auf Möglichkeiten der 

Vorbereitung zur Wiederverwendung und des internen oder externen Recyclings überprüft. Ist dies tech-

nisch nicht möglich oder wirtschaftlich nicht zumutbar werden die Abfälle zur sonstigen Verwertung oder 

Beseitigung an dafür genehmigte Anlagen unter Berücksichtigung der sozialen Folgen abgegeben. Die 

Vorgaben gem. § 7 KrWG werden eingehalten. Antragsbedingt ergeben sich keine Änderungen. 

• Bei der beantragten Anlagenänderung handelt es sich um keine störfallrelevante Änderung des Be-

triebsbereichs der BASF SE im Sinne des § 16a BImSchG, da durch die antragsgemäßen Maßnahmen 

keine anderen störfallrelevanten Auswirkungen auf die Nachbarschaft als bisher hervorgerufen werden.  

Diese Feststellung ist nicht selbstständig anfechtbar. 

Ludwigshafen am Rhein, 06.09.2022 

Stadt Ludwigshafen am Rhein  

gez. 

Thewalt 

Beigeordneter 

  



 

 

Bekanntgabe gemäß § 5 Absatz 2 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

(UVPG) 

Die Stadtverwaltung Ludwigshafen am Rhein gibt als zuständige Genehmigungsbehörde bekannt, dass 

bei der folgenden, im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens beantragten 

Anlage, eine Umweltverträglichkeitsprüfung nicht durchgeführt wird.  

Antrag der Fa. BASF SE vom 07.04.2021 zur wesentlichen Änderung in der Metallsalzlöserei  

Vorhaben: Kapazitätserweiterung und verfahrenstechnische Anpassungen 

Standort der Anlage ist das Werksgelände der Fa. BASF SE, Ludwigshafen am Rhein, Carl-Bosch-

Straße 38, Bauten A 631, A 620, Anlagen-Nr. 19.04, Gemarkung Ludwigshafen, Flurst.Nr. 2801/5.  

Die allgemeine Vorprüfung gemäß § 9 Abs. 3 und 4 i.V.m. § 7 des UVPG hat ergeben, dass nach 

Einschätzung der Stadtverwaltung Ludwigshafen das Vorhaben aufgrund überschlägiger Prüfung unter 

Berücksichtigung der in der Anlage 3 zum UVPG aufgeführten Kriterien keine erheblichen nachteiligen 

Umweltauswirkungen haben kann, die nach § 25 Abs. 2 UVPG bei der Zulassungsentscheidung zu 

berücksichtigen wären.  

Wesentliche Gründe der Entscheidung sind: 

• Die Emissionen der Gesamtanlage in die Luft sind so gering, dass Immissionskenngrößen nach TA 

Luft nicht zu ermitteln sind. Antragsbedingt ergeben sich keine Änderungen.  

• Der Lärm-Immissionspegelanteil am relevanten Aufpunkt entspricht den Vorgaben des Lärmschutz-

konzeptes der BASF SE. Antragsbedingt ergeben sich keine Änderungen. 

• Das anfallende Abwasser kann in der Kläranlage behandelt werden. Auswirkungen auf die Nitrifikation 

in der Kläranlage werden nicht erwartet. Die Einleitung in den Vorfluter erfolgt im Rahmen der Grenz-

werte nach der wasserrechtlichen Erlaubnis vom 30.08.2002, AZ.: 31/566-111 Fr 32/74. Antragsbedingt 

ergeben sich keine Änderungen.  

• Nicht vermeidbare Abfälle werden entsprechend den abfallrechtlichen Vorgaben auf Möglichkeiten der 

Vorbereitung zur Wiederverwendung und des internen oder externen Recyclings überprüft. Ist dies tech-

nisch nicht möglich oder wirtschaftlich nicht zumutbar werden die Abfälle zur sonstigen Verwertung oder 

Beseitigung an dafür genehmigte Anlagen unter Berücksichtigung der sozialen Folgen abgegeben. Die 

Vorgaben gem. § 7 KrWG werden eingehalten. Antragsbedingt ergeben sich keine Änderungen. 

• Bei der beantragten Anlagenänderung handelt es sich um keine störfallrelevante Änderung des Be-

triebsbereichs der BASF SE im Sinne des § 16a BImSchG, da durch die antragsgemäßen Maßnahmen 

keine anderen störfallrelevanten Auswirkungen auf die Nachbarschaft als bisher hervorgerufen werden.  

Diese Feststellung ist nicht selbstständig anfechtbar. 

Ludwigshafen am Rhein,  

Stadt Ludwigshafen am Rhein  

gez. 

Thewalt 

Beigeordneter 

  



 

 

Bekanntgabe gemäß § 5 Absatz 2 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

(UVPG) 

Die Stadtverwaltung Ludwigshafen am Rhein gibt als zuständige Genehmigungsbehörde bekannt, dass 

bei der folgenden, im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens beantragten 

Anlage, eine Umweltverträglichkeitsprüfung nicht durchgeführt wird.  

Antrag der Fa. BASF SE vom 13.05.2020 zur wesentlichen Änderung in der Polytetrahydrofuran- 

Fabrik  

Vorhaben: Sicherheitstechnische Nachrüstungen 

Standort der Anlage ist das Werksgelände der Fa. BASF SE, Ludwigshafen am Rhein, Carl-Bosch-

Straße 38, Bau C 569, Anlagen-Nr. 07.08, Gemarkung Ludwigshafen, Flurst.Nr. 2608/43.  

Die allgemeine Vorprüfung gemäß § 9 Abs. 3 und 4 i.V.m. § 7 des UVPG hat ergeben, dass nach 

Einschätzung der Stadtverwaltung Ludwigshafen das Vorhaben aufgrund überschlägiger Prüfung unter 

Berücksichtigung der in der Anlage 3 zum UVPG aufgeführten Kriterien keine erheblichen nachteiligen 

Umweltauswirkungen haben kann, die nach § 25 Abs. 2 UVPG bei der Zulassungsentscheidung zu 

berücksichtigen wären.  

Wesentliche Gründe der Entscheidung sind: 

• Die Emissionen der Gesamtanlage in die Luft sind so gering, dass Immissionskenngrößen nach TA 

Luft nicht zu ermitteln sind. Antragsbedingt ergeben sich keine Änderungen.  

• Der Lärm-Immissionspegelanteil am relevanten Aufpunkt entspricht den Vorgaben des Lärmschutz-

konzeptes der BASF SE. Antragsbedingt ergeben sich keine Änderungen. 

• Das anfallende Abwasser kann in der Kläranlage behandelt werden. Auswirkungen auf die Nitrifikation 

in der Kläranlage werden nicht erwartet. Die Einleitung in den Vorfluter erfolgt im Rahmen der Grenz-

werte nach der wasserrechtlichen Erlaubnis vom 30.08.2002, AZ.: 31/566-111 Fr 32/74. Antragsbedingt 

ergeben sich keine Änderungen.  

• Nicht vermeidbare Abfälle werden entsprechend den abfallrechtlichen Vorgaben auf Möglichkeiten der 

Vorbereitung zur Wiederverwendung und des internen oder externen Recyclings überprüft. Ist dies tech-

nisch nicht möglich oder wirtschaftlich nicht zumutbar werden die Abfälle zur sonstigen Verwertung oder 

Beseitigung an dafür genehmigte Anlagen unter Berücksichtigung der sozialen Folgen abgegeben. Die 

Vorgaben gem. § 7 KrWG werden eingehalten. Antragsbedingt ergeben sich keine Änderungen. 

• Bei der beantragten Anlagenänderung handelt es sich um keine störfallrelevante Änderung des Be-

triebsbereichs der BASF SE im Sinne des § 16a BImSchG, da durch die antragsgemäßen Maßnahmen 

keine anderen störfallrelevanten Auswirkungen auf die Nachbarschaft als bisher hervorgerufen werden.  

Diese Feststellung ist nicht selbstständig anfechtbar. 

Ludwigshafen am Rhein, 06.09.2022 

Stadt Ludwigshafen am Rhein  

gez. 

Thewalt 

Beigeordneter 

 

 



 

 

 

Ausschreibungen der Stadt Ludwigshafen 

Öffentliche Ausschreibungen der Stadt Ludwigshafen finden Sie ab sofort unter  

www.auftragsboerse.de. 

Dort können Sie alle Ausschreibungsunterlagen kostenlos abrufen! 

Es ist Ziel der Stadt Ludwigshafen die Umsetzung der elektronischen Vergabe weiter zu stärken. 

Um die Vergabevorgänge zwischen Auftraggeber und Bietern möglichst einfach und effizient zu gestal-

ten, hat sich die Stadt Ludwigshafen der neuen und optimierten E-Vergabeplattform der Metropolregion 

Rhein-Neckar angeschlossen. 

 

http://www.auftragsboerse.de/

